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1. Der Regierungsrat genehmigt den vorgelegten Briefentwurf an das Eid-

genössischen Finanzdepartements zur Ausfertigung und Weiterleitung. 
 
 
Begründung 
Das Eidgenössische Finanzdepartement führt ein Vernehmlassungsverfah-
ren zur Änderung der Liquiditätsverordnung durch. Mit den Verordnungsän-
derungen sollen die neuen Liquiditätsvorschriften des Basler Ausschusses 
für Bankenaufsicht im Schweizer Recht umgesetzt werden. Der Regierungs-
rat anerkennt die Notwendigkeit der Einführung der neuen international har-
monisierten Vorgaben zur Finanzierungsquote. Der Regierungsrat begrüsst 
daher die Änderung der Liquiditätsverordnung. 
 

 

 
 
 

                                                                                            
 

 


